
Nach dem gemäß FCKW-Halon-
Verbots-Verordnung seit 1995
bestehenden Verbot des Einsat-
zes von vollhalogenierten 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen 
in Neuanlagen ist jetzt auch die
Umrüstung von Altanlagen, die
mit FCKW betrieben werden, in
vollem Gange: Das Verwen-
dungsverbot für R 12 gilt bereits
seit dem 1. 7. 1998 und nach
Bekanntgabe von Ersatzkältemit-
teln für R 502 am 19. 5. 1999
darf auch dieses Kältemittel
nicht mehr zu Wartungs- und
Reparaturzwecken verwendet
werden. Ausgenommen sind
hier lediglich kompakte, werks-
gefertigte Heizwärmepumpen
mit einer Heizleistung kleiner als
25 kW.

Die Verwendung des teilhalogenierten
FCKW’s R 22 in Neuanlagen ist laut FCKW-
Halon-Verbots-Verordnung ebenfalls nur
noch bis Ende des Jahres 1999 möglich.
Für den Betrieb bestehender Anlagen wird

der Einsatz von frisch produziertem R 22
voraussichtlich bis zum Jahr 2008 erlaubt
sein. Das Verwendungsverbot zu R 22 für
Neuanlagen betrifft auch die Kältemittel-
gemische, die einen Massengehalt von
mehr als 1 % dieses Kältemittels haben.
Das bedeutet, daß z. B. R 401A, R 401B,
R 408A und R 409A ab dem 1. 1. 2000 nicht
mehr für Neuanlagen eingesetzt werden
dürfen.

Um der Gesetzeslage gerecht zu wer-
den, entwickelten die Kältemittelherstel-
ler in den letzten Jahren eine Vielzahl neu-
er Kältemittel und Kältemittelgemische für
die verschiedenen Anwendungsbereiche,
so daß die Entscheidung, welches Kälte-
mittel einzusetzen ist, häufig schwer fällt.

Das Umweltbundesamt hat für die Um-
rüstung bestehender R 12-Anlagen die Er-
satzstoffe R 22 und R 134a benannt. Es
dürfen aber auch alle anderen geeigneten
Kältemittel mit niedrigerem Ozonabbau-
potential eingesetzt werden.

Für das Kältemittel R 502 sind folgen-
de Ersatzkältemittelgemische bekannt ge-
geben worden:
● R 404A (R 125/R 134a/R 143)
● R 407A und B (R 32/R 125/R 134a)
● R 507 (R 125/R 143a)
● R 32/R 125 /R143a (10 %/45 %/45 %) (Han-
delsname FX 40, Elf Atochem)

Auch hier ist der Einsatz anderer als
der oben genannten Kältemittel mit gerin-
gerem Ozonabbaupotential als R 502
zulässig.

An Alternativen zu den bisher im ge-
werblichen Bereich eingesetzten Kältemit-
teln R 12, R 22 und R 502 stehen außerdem
die seit langem bekannten „natürlichen“
Kältemittel wie z. B. Propan (R 290), Iso-
butan (R 600a) und Ammoniak (R 717) zur
Verfügung, von denen praktisch keine Ge-
fahr für die Umwelt ausgeht. Beim Einsatz
dieser Stoffe müssen aber besondere Vor-
sichtsmaßnahmen getroffen werden, um
eine Gefährdung von Personen und Sach-
werten durch die Brennbarkeit (bzw. im
Fall von Ammoniak durch die Giftigkeit)
dieser Kältemittel zu vermeiden.

Ersatzstoffe und Ersatzstoff-
gemische für R 12, R 22 und 
R 502
Die nachfolgend abgebildeten Tabellen
sollen einen Überblick über die Kältemit-
telgemische und Ersatzstoffe geben. Die
Werte beruhen teils auf Angaben der Her-
steller, teils auf der DIN 8960 (Kältemittel;
Anforderungen und Kurzzeichen) und sind
z. T. gerundet. 

In Tabelle 1 sind Ersatzstoffe für die
früher gängigen Kältemittel R 12, R 22 und
R502 aufgeführt. Folgende Begriffe und
Abkürzungen werden verwendet:

ODP:
„Ozone Depletion Potential“ gibt die
Größe des Ozonabbaupotentials bezogen
auf R 11 an.

GWP100:
„Global Warming Potential“ beschreibt
den Einfluß auf den Treibhauseffekt. Der
angegebene Wert ist bezogen auf CO2 und
einen Zeithorizont von 100 Jahren.

Öl:
Es sind die für das Kältemittel geeigneten
Öle aufgeführt
A Alkylbenzolöl (synthetisch)
A/M Alkylbenzol- und Mineralöl (teilsyn-

thetisch)
PAG Polyalkylenglykol
PAO Polyalphaolefin (synthetisch)
M Mineralöl
POE Polyolester

Siedepunkt
Siedetemperatur bzw. Beginn der Ver-
dampfung bei zeotropen Gemischen
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Taupunkt
Ende der Verdampfung bei zeotropen Ge-
mischen. Die Differenz zwischen Tau-
punkt und Siedepunkt ist der sog. Tempe-
ratur-Glide.

Die Tabellen 2 und 3 bieten einen Über-
blick über die Zusammensetzung der in
der DIN 8960 aufgeführten Kältemittelge-
mische.

Kurzzeichen-System für die 
Benennung der Kältemittel
In der Norm DIN 8960 (November 1998)
ist die Benennung der Kältemittel nach
dem Kurzzeichen-System geregelt. 

Das Kurzzeichen setzt sich aus dem
Buchstaben „R“ (oder dem Wort „Kälte-
mittel“) und einer Kennzahl zusammen,
die dem Kältemittel eindeutig zugeordnet
ist. Die Kennzahlen werden nach folgen-
den Regeln ermittelt:

Kohlenwasserstoffverbindungen
(mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen)1

Die Kennzahl setzt sich aus folgenden Zif-
fern zusammen:

In Verbindungen, die nur 1 Kohlenstoff-
atom enthalten, resultiert für die linke Zif-

fer der Wert 0. Diese 0 wird nicht ausge-
schrieben (z. B. R 22).

Die Anzahl der Chloratome errechnet
sich durch Abzug der Summe von Was-
serstoff- und Fluoratome von der Anzahl
der Atome, die maximal gebunden werden
können:

Beispiel: 
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Tabelle 1 Übersicht Kältemittel-Ersatzstoffe

R 134a  kennzeichnet die Symmetrie
(siehe unten)

Anzahl der enthaltenen
Fluoratome

Anzahl der enthaltenen
Wasserstoffatome plus 1 (die
Ziffer 3 steht entsprechend
für 2 Wasserstoffatome)

Anzahl der enthaltenen
Kohlenstoffatome minus 1
(die Ziffer 1 steht ent-
sprechend für 2 Kohlen-
stoffatome)

R 123  

3 Fluoratome

1 Wasserstoffatom

2 Kohlenstoffatome

1 An dieser Stelle werden nur aliphatische Verbindungen,
die Fluor, Chlor oder Wasserstoff enthalten, behandelt.
Die Regeln für ungesättigte und cyclische Verbindungen
sowie bromhaltige Kältemittel sind in der DIN 8960 nach-
zulesen.



2 Kohlenstoffatome können nach der un-
tenstehenden Tabelle 6 Atome binden. Die
Verbindung R 123 enthält 1 Wasserstoff-
und 3 Fluoratome. Demzufolge müssen 
2 Chlor-Atome gebunden sein.

Gemische, die die gleichen Komponen-
ten in unterschiedlichen Massenverhält-
nissen enthalten, werden durch einen
nachgestellten Großbuchstaben unter-
schieden (z. B. R 407A, R 407B, R 407C).

Andere orga-
nische 
Verbindungen
Organische Verbin-
dungen, die nicht
durch das Kurzzei-
chen-System nach

a) erfaßt werden können, werden der Rei-
he 600 zugeordnet. Die Numerierung ist
dabei willkürlich (z. B. R 600).

Anorganische Verbindungen
Anorganische Verbindungen werden der
Reihe 700 zugeordnet. Die Kennzahl wird
ermittelt, indem man die (ganzzahlig ge-
rundete) molare Masse der Verbindung zu
700 addiert.

Beispiel Ammoniak: Die molare Masse
von NH3 ist 17 g/mol → das Kurzzeichen
für Ammoniak ist R 717.

Handhabung von Kältemittel-
gemischen
Es werden zwei Arten von Kältemittelge-
mischen unterschieden:

● Azeotrope Kältemittelgemische

(Reihe R 500):
Das Kältemittelgemisch verhält sich phy-
sikalisch wie ein Reinstoff. Die Siedetem-
peratur ändert sich während der Ver-
dampfung nicht. Flüssigphase und Gas-
phase haben bei der azeotropen Tempera-
tur die gleiche Zusammensetzung.

● Zeotrope (nicht azeotrope) 

Kältemittelgemische (Reihe R 400):
Während der Verdampfung des Gemisches
steigt die Temperatur an (Temperatur-
Glide). Im Gleichgewichtszustand haben
Dampf und Flüssigkeit eine unterschied-
liche Zusammensetzung.
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Tabelle 2 Über-
sicht Kältemittelge-
mische: Zeotrope
Gemische

Tabelle 3 Übersicht Kältemittelgemische: Azeotrope Gemische

Anzahl der gebundene Beispiel
Kohlenstoffatome Atome

1 4 R 12 → 2 Cl-Atome

2 6 R123 → 2 Cl-Atome

3 8 R 290 → 0 Cl-Atome

4 10

In Fällen, in denen die Verbindungen
aus den gleichen Atomen aufgebaut sind,
die aber im Molekül unterschiedlich ange-
ordnet sind (Isomere), wird die zuneh-
mende Asymmetrie durch das Anfügen ei-
nes Kleinbuchstabens (a, b, . . .) gekenn-
zeichnet.

z. B. 

Gemische
Den nichtazeotropen Gemischen werden
die Kennzahlen der Reihe 400 zugeordnet. 

Den azeotropen Gemischen werden die
Kennzahlen der Reihe 500 zugeordnet.

Die Kältemittelgemische werden dabei
einfach durchnumeriert, d. h. man kann
aus der Kennzahl keine Rückschlüsse auf
die Zusammensetzung ziehen. 

R 134 (symmetrische
Verbindung)

R 134a (asymmetrische
Verbindung)

F F

F

H C C H

F

F H

F

F C C F

H



Azeotrope und nahe azeotrope Kälte-
mittelgemische (Temperatur-Glide < 1 K)
unterscheiden sich in der Handhabung
kaum von Reinstoffen. Bei zeotropen Ge-
mischen kommt es dagegen bei nicht sach-
gerechtem Umgang leicht zu einer Kon-
zentrationsverschiebung zwischen den
Gemischkomponenten, was natürlich die
thermodynamischen Eigenschaften des
Kältemittels beeinflussen kann.

Hinweise zum Umgang mit
zeotropen Kältemittelgemischen:
Bei Umgang mit zeotropen Kältemittelge-
mischen mit einem Temperatur-Glide über
1 K müssen bestimmte Regeln eingehalten
werden, damit die Gemischzusammenset-
zung nicht verändert wird.

Flüssigentnahme
Beim Verwenden von zeotropen Kältemit-
telgemischen mit einem Temperatur-Glide
über 1 K muß das Kältemittel zum Befül-
len der Anlage flüssig aus dem Gebinde
entnommen werden, um das korrekte Mi-
schungsverhältnis der Komponenten zu
gewährleisten. Bei einer Dampfbefüllung
würde sich eine völlig andere Zusammen-
setzung ergeben. Eine gasförmige Befül-
lung ist nur erlaubt, wenn der vollständi-
ge Inhalt eines Gebindes in die Anlage ein-
gefüllt wird.

Handhabung der Gebinde
Behälter, bei denen der Verdacht auf
größere Gasleckverluste besteht, sollten
ohne vorherige Untersuchung der Zusam-
mensetzung nicht verwendet werden.

Bei weitgehend entleerten Gebinden
ändert sich durch den großen Gasraum die
Zusammensetzung der Flüssigphase er-
heblich. Bei Behältern, die durch Entnah-
me mehrerer kleiner Mengen entleert wer-
den, empfiehlt es sich daher, eine Rest-
menge im Gebinde zu belassen.

Leckverluste an der Kälteanlage
Im Leckagefall kann es ebenfalls zu Kon-
zentrationsverschiebungen kommen, so-
bald aus der Anlage dampfförmiges Kälte-
mittel entweicht. In diesem Fall sollten die
Betriebsdrücke und -temperaturen mit
den Sollwerten verglichen werden.

Stimmen die Betriebsdaten nicht mehr
mit den Sollwerten überein, ist die ge-
samte Kältemittelfüllung zu erneuern. ❏

Literatur

DIN 8960 Kältemittel; Anforderungen und Kurzzeichen
(November 1998)
Diverse Herstellerunterlagen

Unter der gleichen Überschrift veröffent-
lichte der Autor dieser Zeilen bereits in
KK 6/1997 (Seiten 416 ff) unter der Rubrik
„Das Aktuelle Thema“ eine „voraus-
schauende und (leicht) kritische Be-
trachtung“. Bei der damaligen Themen-
behandlung stand auch der „Erhalt von
Arbeitsplätzen und (ungleicher) Wettbe-
werb. Ob das gut geht?“ zur Debatte.

An der im Juni 1997 getroffenen Ein-
schätzung hat sich eigentlich nichts geän-
dert, auch trifft es nicht zu, was im Inter-
net-Wochenspiegel 29/1999 am 19. 7. 1999
nachzulesen war „BMU bestätigt in CCI
den R 22-Nicht-Ausstieg“ und den CCI-Re-
dakteur zu seinem Kommentar „R 22 – der
Druck ist raus“ in CCI 9/99 veranlaßt.

Tatsache ist, nichts hat sich geän-

dert! Doch der Reihenfolge nach: Grund-
lage des H-FCKW R 22-Kältemittelverbo-
tes ist die im Bundesgesetzblatt unter Nr.
30 am 16. Mai 1991 veröffentlichte FCKW-
Halon-Verbots-Verordnung. Sie stützt sich
sowohl auf das Chemikaliengesetz als
auch auf das Abfallgesetz und hat damit
formalen Rechtscharakter. Es gibt auch

keine neue Interpretation! Was ist des-
halb hinsichtlich der Nutzung von Kälte-
mittel R 22 von Bedeutung für die Bran-
che? Dies sind die §§ 1 (Anwendungsbe-
reich), 3 (Kältemittel), 10 (Übergangsvor-
schriften) und 11 (Inkrafttreten). 

§ 1 (Anwendungsbereich) regelt den
Geltungsbereich der Verordnung und
nennt unter (2) den teilhalogenierten
Stoff Chlordifluormethan (R 22) „in den
näher bezeichneten Fällen“.

§ 3 verbietet unter (1) das „in den Ver-
kehr bringen“ oder „R 22 zu verwenden“
ab einem Massengehalt von mehr als 1
Prozent. Unter (2) wird angeführt: „Es ist
verboten, Erzeugnisse, die in Absatz 1 ge-
nannte Kältemittel enthalten, herzustellen
oder in den Verkehr zu bringen.“

Die Übergangsvorschriften des § 10
besagen eindeutig, daß R 22 (u. a.) als Käl-
temittel weiterhin in den Verkehr ge-
bracht werden darf (von einem Herstel-
lungsverbot ist in Deutschland bisher kei-
ne Rede!), sofern es in Erzeugnissen „ver-
wendet“ wird, die vor dem „Inkrafttreten“
des „§ 3“ hergestellt wurden. Und zwar so
lange, bis das Umweltbundesamt hierfür
Ersatzkältemittel bekannt gibt.

§ 11 regelt nun das Inkrafttreten des
§ 3. Und daraus ergibt sich ganz klar (hier
abgekürzt dargestellt), daß es ab dem

1. Januar 2000 verboten ist, Erzeug-

nisse, die nach diesem Stichtag her-

gestellt werden, mit dem Kältemittel

R 22 herzustellen und/oder in den

Verkehr zu bringen! 

Analyse:

1.) Ab dem 1. Januar 2000 besteht ein
Exportverbot für alle Kältemittel R 22-
haltigen Erzeugnisse, die nach dem 31.
Dezember 1999 hergestellt wurden/wer-
den (nicht nur in Deutschland).

2.) Nach dem 1. Januar 2000 können
(auch) Kältemittel R 22-haltige Erzeug-
nisse importiert – ganz egal von woher –
und in Deutschland in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn sie nachweislich
vor dem 1. 1. 2000 hergestellt wurden. In-
sofern werden Importe nach Deutschland
einem in Deutschland vollzogenen Ab-
verkauf von Lagerbeständen im Sinne des
Begriffes „Inverkehrbringen“ gleichge-
stellt.

Möglich macht dies das Chemikalien-

gesetz, das der FCKW-Halon-Verbots-Ver-
ordnung vorgeschaltet ist. Bei der Defini-
tion der Begriffsbestimmungen erläutert
ChemG in § 3 u. a. unter der Nummer 9:

„Inverkehrbringen:

die Abgabe an Dritte oder die Be-

reitstellung für Dritte; das Verbrin-

gen in den Geltungsbereich dieses

Gesetzes gilt als Inverkehrbringen,

soweit es sich nicht lediglich um ei-

nen Transitverkehr nach Nummer 8

handelt.“

Geltungsbereich des Chemikaliengeset-
zes ist Deutschland und gleiches gilt dem-
nach für die FCKW-Halon-Verbots-Verord-
nung. Ein Importverbot Kältemittel R 22-
haltiger Erzeugnisse, wie dies sicherlich
zur Wahrung einer Chancengleichheit (für
Deutschland gilt Exportverbot) wün-
schenswert wäre, ist EU-rechtlich nicht
zulässig. Derartiges fiele unter die Rubrik
„Handelshemmnisse“ und solche verbieten
die EG-Verträge. Man kann dies beklagen,
mehr aber auch nicht.

Möglichen kriminellen Handlungen,
die sich hieraus ergeben könnten, steht
aber entgegen, – „wetten daß?“ Daß näm-
lich bis Ende des Jahres 2000 bis auf ganz
wenige Ausnahmen ein Lager-Abverkauf
der vor oder bis zum 31. 12. 1999 herge-
stellten R 22-haltigen Erzeugnisse erfolgt
ist? Somit ist es für die „beteiligten Krei-
se“ allemal nützlicher, so bald als möglich
weniger die Ozonschicht schädigende
Kältemittel als R 22 – oder auch seine Ge-
mische – in allen (neuen und alten) Er-
zeugnissen zu verwenden. Und da kann
jeder wählen, wie es ihm beliebt; aller-
dings lauert dahinter schon „Kyoto“ und
sein Protokoll. P. W.
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Ab 1. 1. 2000 Exportverbot für R 22-haltige Erzeugnisse


